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S.d.N., il est certain que l’Abyssinie pourrait en être exclue, car elle n ’a pas rempli 
les obligations imposées à tous les membres de la Ligue portant abolition de l’es
clavage et le traitement humain qui doit être assuré aux travailleurs. Pour l’avenir 
et le prestige de la S.d.N., il vaut mieux que l’Abyssinie en soit exclue plutôt que 
l’Italie, qui ne manquerait pas de quitter Genève si la Ligue venait à se prononcer 
contre elle.

Je sais toutes les objections d ’ordre supérieur que l’on peut opposer à ces consi
dérations réalistes. Elles peuvent vous surprendre. Mais du point de vue suisse, il 
vaut mieux que ce vaste empire sorte de sa barbarie et s’ouvre à l’expansion euro
péenne. Je souhaite que notre presse ne s’échauffe pas trop pour la cause des liber
tés éthiopiennes. Nous avons, pour des raisons sur lesquelles je n’insisterai pas, 
grand intérêt à voir l’Italie développer son empire colonial et se créer à elle-même 
des soucis d ’outre-mer. Je souhaite que telle soit l’opinion de mon Gouverne
ment8.

[ . . . ]

b) s’engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires 
soumis à leur administration;

c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des 
enfants, du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles;

d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les 
pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l’intérêt commun;

e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté 
des communications et du transit, ainsi qu’un équitable traitement du commerce de tous les 
Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant 
la guerre 1914—1918 devront être prises en considération;

f) s’efforceront de prendre des mesures d ’ordre international pour prévenir et combattre les 
maladies.
8. Annotation marginale de Motta: Je suis entièrement d ’accord. 13.7.35. Vulpera.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 1935

1293. Behandlung der Schweizer in Frankreich. Verhandlungen in Paris

Politisches Departement. Antrag vom 11. Juli 1935
/ . . .y1
Leider hat sich seither die Situation unserer Landsleute in Frankreich noch viel 

schlimmer gestaltet. Während es sich im vergangenen Jahr vorwiegend um die

1. Le Conseil fédéral a adopté en son temps le rapport et la proposition du 9 mars 1934 du Dépar
tement politique sur la situation des Suisses travaillant en France. Mais les négociations commer
ciales a vec ce pays ont été si difficiles, qu ’il n ’a pas été possible de les élargir à ce problème. Cf. n° 
16.
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Anwendung der französischen Vorschriften über die Kontingentierung der aus
ländischen Arbeitskräfte handelte, wovon nur eine verhältnismässig kleine Zahl 
von Schweizern betroffen wurde, so geht es jetzt um die Verlängerung der Identi
tätskarten, d. h. der Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen, die in diesem Jahr in 
ihrer Gesamtheit erneuert werden müssen. Es war uns im Jahre 1933 gelungen, 
beim Abschluss eines Abkommens2 über die gegenseitige Gleichbehandlung in 
der Arbeitslosenunterstützung — das seither beiderseits de facto angewendet 
wird, aber mangels Genehmigung durch den französischen Senat noch nicht for
mell in Kraft getreten ist — in einem besonderen Notenaustausch die Zusicherung 
zu erhalten, dass Schweizern, die seit mindestens 5 Jahren in Frankreich wohnen 
und die Arbeitskarte besitzen, dieselbe aus Gründen der Arbeitslosigkeit auf kei
nen Fall entzogen oder nicht erneuert werden dürfe und dass auch bei kürzerem 
Aufenthalt die Arbeitskarte nicht wegen Arbeitslosigkeit entzogen werde und 
Verlängerungsgesuche mit Wohlwollen geprüft werden. Mit Note vom 26. Juli 
19333 versprach das französische Aussenministerium überdies eine wohlwol
lende Behandlung solcher Schweizer, die zwar über 5 Jahre in Frankreich leben, 
aber erst jetzt eine Arbeitskarte verlangen (Minderjährige und Personen, die bis
her selbständig oder auf einen Erwerb nicht angewiesen waren).

In den letzten Monaten haben sich die Fälle gehäuft, wo unsern Landsleuten 
entgegen diesen Versprechen die Verlängerung der Arbeitskarte verweigert 
wurde. Infolge entschiedener Vorstellungen unserer Gesandtschaft wurde der 
schweizerische Geschäftsträger aufs Aussenministerium gerufen, wo ihm der 
Abteilungschef für Einwanderung, Herr Minister Japy, eröffnete, dass alle 
Bemühungen des Ministeriums zu Gunsten des schweizerischen Standpunktes 
gescheitert seien, infolge der fremdenfeindlichen Haltung der öffentlichen Mei
nung, des Parlaments, der Fachministerien und gewisser prominenter Regie
rungsmitglieder. Selbst Herriot habe geäussert, es gebe gegenüber 30 000 Franzo
sen in der Schweiz 80 000 Schweizer in Frankreich (die Zahlen sind nach unseren 
Feststellungen richtig), also 50000 Schweizer in Frankreich zu viel. Eine Ratifi
kation des Abkommens betreffend gegenseitige Gleichbehandlung in der 
Arbeitslosenunterstützung vom 9. Juni 19334 komme nicht mehr in Frage, weil 
Parlament und Ministerrat entschlossen seien, keine Abmachung mehr zu ratifi
zieren, die Auslagen für die Ausländer vorsehen. Auch die oben erwähnten, im 
Zusammenhang mit diesem Abkommen gegebenen Zusicherungen betreffend 
Erteilung und Verlängerung der Arbeitskarten werden nicht mehr als bindend 
anerkannt.

Die dadurch geschaffene ernste Sachlage wurde in einer Konferenz zwischen 
Vertretern des Politischen Departements, des Justiz- und Polizeidepartements 
und des Volkswirtschaftsdepartements einlässlich erörtert. Dabei ergab sich volle 
Übereinstimmung darüber, dass der schweizerische Gesandte in Paris zu beauf
tragen sei, beim französischen Ministerpräsidenten gegen die Haltung der franzö
sischen Regierung Protest einzulegen, Verhandlungen zu fordern und für den 
Fall, dass uns nicht befriedigende Zusicherungen gegeben werden, mit Gegen-

2 . C f .D D S  vol. 10, n" 298.
3 . N on retrouvé.
4 . D D S  vol. 10, n° 298.
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massnahmen gegen die Franzosen in der Schweiz zu drohen. Herr Minister Stucki 
erklärte sich damit einverstanden, dass, um dem Schritt vermehrten Nachdruck 
zu verleihen, in vorsichtiger Weise als Argument auch der grosse französische 
Einfuhrüberschuss verwendet werde, der den Ausgleich für den Unterschied in 
der Zahl der Schweizer in Frankreich und der Franzosen in der Schweiz bildet.

Das Politische Departement hat gestützt auf diese Aussprache der schweizeri
schen Gesandtschaft in Paris entsprechende Weisungen erteilt. Der Schritt von 
Herrn Minister Dunant, der Herrn Ministerpräsidenten Laval das in Abschrift 
beiliegende Aide-Mémoire5 übergab und einmal mehr alle unsere Argumente zu 
Gunsten einer wohlwollenden Behandlung der Schweizer in Frankreich entwik- 
kelte, hatte den gewünschten Erfolg. Die Gesandtschaft konnte uns melden, dass 
Frankreich zu Verhandlungen bereit sei, die auf den 17. d. M. in Paris in Aussicht 
genommen sind.

[ . . . ]
Nach den erhaltenen Mitteilungen scheint man französischerseits bereit zu 

sein, unsern Wünschen im Wege einer vertraulichen, lediglich von den Leitern 
der beiden Delegationen zu unterzeichnenden Abmachung entgegenzukommen, 
die nicht der Ratifikation unterliegt und den Charakter einer Vereinbarung über 
die beiderseits von den Behörden zu befolgende Praxis haben soll.

Die schweizerische Delegation wird danach zu trachten haben, für die Schwei
zer in Frankreich eine Behandlung zu sichern, die im praktischen Ergebnis mög
lichst derjenigen der Franzosen in der Schweiz entspricht.

Sie wird ihr Augenmerk vor allem darauf richten müssen, dass denjenigen 
Schweizern, die seit vielen Jahren in Frankreich ansässig sind, angesichts der gesi
cherten Stellung der Franzosen mit Niederlassungsbewilligung in der Schweiz, 
die Verlängerung der Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung (Arbeitskarte) ohne 
weiteres und ohne Rücksicht auf den Arbeitsmarkt gewährt wird, wenn möglich 
soweit sie seit mindestens 5 Jahren, jedenfalls aber wenn sie seit 10 Jahren und 
länger ununterbrochen in Frankreich wohnen. Für die übrigen Landsleute ist die 
Zusicherung wohlwollender Prüfung im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
Dauer des Aufenthaltes, soweit nicht eine besonders grosse Arbeitslosigkeit im 
betreffenden Beruf und in der betreffenden Gegend besteht, wenigstens anzu
streben.

Sodann wird die Delegation die Gelegenheit benützen können, um auch alle 
unsere übrigen Beschwerden und Wünsche betreffend Aufenthalt und Berufs
ausübung der Schweizer in Frankreich vorzubringen, in der Meinung, dass für 
diese Fragen, sofern sich in der kurzen Zeit, die für die Verhandlungen der fran
zösischen Delegation zur Verfügung steht, eine Lösung nicht erzielen lässt, 
wenigstens der Weg für spätere erneute Verhandlungen geebnet werden soll.

Zur Sprache zu bringen ist namentlich unsere bis jetzt vergeblich vertretene 
Forderung, dass gemäss der im Niederlassungsvertrag von 188 26 enthaltenen 
Gleichbehandlungsklausel die weit über hundert Dekretenber die Kontingentie
rung der ausländischen Arbeitskräfte in einzelnen Erwerbszweigen und Gegen
den auf seit langem in Frankreich niedergelassene Schweizer nicht angewendet

5. Le 5 juillet (E 2001 (C) 4/57).
6. Du 23 février 1882 (RO, 1882, vol. 6, pp. 362ss.).
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werden. Die Zahl der uns bekannt gewordenen Fälle, wo Schweizer wegen sol
cher Dekrete ihre Stellen aufgeben mussten, ist verhältnismässig nicht so gross 
und die rechtliche Grundlage unserer Forderung nicht so sicher, dass es sich 
rechtfertigen würde, hieraus eine conditio sine qua non zu machen, zumal es der 
französischen Regierung schwer fallen dürfte, eine uns befriedigende praktische 
Lösung zu finden, ohne Präjudiz gegenüber ändern an dieser Frage noch stärker 
als wir interessierten Ländern zu schaffen. Vielleicht liesse sich wenigstens erwir
ken, dass in Einzelfällen auf Ersuchen der Gesandtschaft ein Dispens erteilt wird.

Besonders wichtig ist sodann die Frage der «stagiaires». Frankreich war von 
jeher das Ziel vieler junger Schweizer, die dort ihre beruflichen und sprachlichen 
Kenntnisse erweitert und verbessert haben. Es ist danach zu trachten, unsern jun
gen Landsleuten eine solche Möglichkeit weiterhin zu sichern. Wünschbar wäre 
eine nicht an ein bestimmtes jährliches Kontingent gebundene Zusicherung. Da 
Frankreich sich aber bisher völlig auf das Kontingentsystem versteift hat, besteht 
hiefür wenig Aussicht. Deshalb sollte ein Kontingentsabkommen nach dem 
Muster des kürzlich mit Belgien getroffenen nicht ohne weiteres von der Hand 
gewiesen werden, sofern die Höhe des Kontingentes eine Verbesserung gegen
über dem gegenwärtigen Zustand erwarten liesse.

Schwierigkeiten erwuchsen bisher auch den Kindern von in Frankreich ansäs
sigen Schweizern, die zwar seit langem in Frankreich leben, aber erst mit dem Ein
tritt ins Erwerbsleben zum ersten Mal eine Arbeitskarte benötigen. Auf sie bezog 
sich die mit Note des französischen Aussenministeriums von 26. Juli 19337 gege
bene und nun widerrufene Zusicherung wohlwollender Behänd- [,..]8 setzen 
werde.

Neben diesen Hauptfragen steht es der Delegation natürlich frei, allenfalls 
noch andere Punkte betreffend die Behandlung der Schweizer in Frankreich, die 
sich bei der den Verhandlungen vorausgehenden Aussprache mit der Gesandt
schaft oder im Laufe der Verhandlungen zeigen sollten, zur Sprache zu bringen, 
z.B. solche, die sich auf die in Frankreich bestehende Tendenz beziehen, den 
Ausländern einzelne Berufe (Medizin) ganz oder teilweise zu verschliessen.

Angesichts der Dringlichkeit, der bedrohlichen Lage der Schweizer in Frank
reich zu begegnen, ist die schweizerische Delegation zu ermächtigen, im Rahmen 
der vorstehenden Erwägungen eine Vereinbarung mit der französischen Delega
tion zu treffen, ohne vorher noch dem Bundesrat zu referieren.9

[ . . . ]

7. Cf. n. 3.
8. Texte original incomplet.
9. Le 2 août, le Conseil fédéral ratifie les deux accords conclus entre les délégations, selon les 
m odalités suivantes:

1. Die Vereinbarung über die Lage der Arbeitnehmer des einen Landes, die im ändern arbei
ten. Durch sie sind erfreulicherweise sehr wertvolle Zusicherungen für die grosse Schweizerko
lonie in Frankreich erzielt worden, besonders soweit es sich um Schweizer handelt, die seit über 
5 Jahren in Frankreich leben. Der frühere Zustand wurde im wesentlichen wieder hergestellt 
und teilweise verbessert, sodass die Gefahr einer Verdrängung einer grossen Zahl von Schwei
zern durch Verweigerung der Arbeitskarte beschworen ist. D ie Vereinbarung gibt der Gesandt
schaft und den Konsulaten eine wertvolle Grundlage, um in den Einzelfällen, wo Schweizern 
Schwierigkeiten gemacht werden, sich für sie zu verwenden. D ie Delegation hat von der
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Ermächtigung Gebrauch gemacht, die Vereinbarung endgültig abzuschliessen, ohne sie vorher 
dem Bundesrat noch zu unterbreiten. Die Abmachung ist mit dem heutigen Tag in Kraft getre
ten und gilt bis Ende 1936, bleibt aber mangels Kündigung vor dem 1. Oktober jeweils für ein 
weiteres Jahr in Kraft.

2. Die Vereinbarung über die Zulassung von Stagiaires bringt wesentlich vermehrte Mög
lichkeiten für junge Schweizer, die vorübergehend in Frankreich arbeiten wollen, um ihre 
Kenntnisse zu erweitern. W enn auch das übrigens nur mit grosser Mühe erstrittene Kontingent 
gemessen an den vorhandenen Bedürfnissen wenig befriedigend ist, so bedeutet es doch eine 
erhebliche Verbesserung gegenüber dem gegenwärtigen Zustand. Es besteht daher aller Anlass, 
die von der Delegation vorbehaltene Genehmigung der Vereinbarung auszusprechen. Sie ist für 
das laufende Jahr geschlossen worden, bleibt aber jeweilen für ein weiteres Jahr in Kraft, wenn 
sie nicht vor dem 1. Oktober gekündigt wird (PVC Fn° 1374 du 2 août 1935, E 1004 1 /353 ).

Pour les textes —confidentiels — des deux arrangements et le communiqué de presse du 
26 juillet, cf. E 2001 (C) 4 /57 .
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E 2200 Rom 22 /5

Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique,
M. de Stoutz, 

au Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière1

L  GD Berne, 15 juillet 1935

Pour faire suite aux entretiens téléphoniques que vous avez eus avec M. Motta 
concernant la démarche que vous envisagez de faire auprès du Chef du Gouver
nement italien afin de lui signaler la floraison extraordinaire de publications irré
dentistes à l’égard du Tessin et des Grisons qui s’est produite ces derniers temps, 
nous avons l’honneur de vous communiquer sous ce pli, pour votre complète 
information personnelle, copie de la lettre2 par laquelle M. le Conseiller fédéral 
Motta, à qui nous n ’avions pas manqué de faire part de nos hésitations et de votre 
point de vue, se prononce en faveur de votre manière de voir.

Nous vous confirmons donc qu’ainsi que M. Bonna vous l’a fait savoir verbale
ment, rien ne s’oppose à ce que vous demandiez une audience au Chef du Gouver
nement italien pour lui parler, notamment, des manœuvres irrédentistes.

En ce qui concerne l’enquête actuellement pendante au Tessin au sujet des 
agissements de Colombi3 et de ses acolytes, le rapport que nous attendons ne nous 
est pas encore parvenu. Les Autorités tessinoises nous ont informés que le maté
riel qu’il s’agit d ’examiner est d ’une certaine ampleur; elles nous ont donné à 
entendre que des faits d ’une véritable gravité seront probablement mis au jour. Il 
importe donc que cette enquête se poursuive avec tout le sérieux et le calme néces
saire et que ses résultats soient examinés de très près avant que des instructions

1. Sur la copie de cette lettre, Motta a noté: Je suis entièrement d’accord avec la teneur de cette 
lettre. \[u lpera]  17 .7 .35 (E 2001 (C) 4 /102).
2. Non reproduit.
3. Cf.n° 133.
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